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Text 

§ 36 

Sperre, Schließung 
 

(1) Befindet sich ein Friedhof in einem derartigen Zustand, daß die Weiterbenützung eine gesundheitliche 
Gefährdung der Umwelt mit sich bringen würde oder stellt sich heraus, daß die Abbaubedingungen infolge der 
Bodenbeschaffenheit oder aus anderen Gründen ungünstig sind, ist der Friedhof nach Anhören des 
Friedhofinhabers durch die Behörde zeitlich für Neubelegungen zu sperren oder endgültig zu schließen. (Anm: 
LGBl. Nr. 63/2002) 
 

(2) Im Bescheid, mit dem die Sperre oder Schließung eines Friedhofes verfügt wird, sind jene Auflagen 
vorzuschreiben, die gewährleisten, daß nach der Sperre oder Schließung vom Standpunkte der Sanitätspolizei 
und der Pietät keine Mißstände auftreten bzw. bestehende Mißstände behoben werden. Bei der Schließung kann 
insbesondere vorgeschrieben werden, innerhalb welcher Zeit eine allgemeine Ausgrabung vorzunehmen ist oder 
vorgenommen werden darf und innerhalb welcher Zeit und unter welchen Bedingungen oder Auflagen das 
Friedhofsgrundstück einer anderen Verwendung zugeführt werden darf. 


